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I. 
Allgemeiner Teil 

 
 

§ 1 
Zweck der Prüfungen und Ziel des Studiums 

 
(1) Die Hochschulprüfung bildet den Abschluss des 

Studiums im Masterstudiengang. Durch sie soll festgestellt 
werden, ob die Studentin bzw. der Student die für den 
Übergang in die Berufspraxis sowie zu den Laufbahnen 
des höheren Dienstes notwendigen berufsfeldbezogenen 
Qualifikationen erworben hat, die wissenschaftlichen 
Grundlagen und fachlichen Zusammenhänge des Studien-
ganges überblickt sowie die Fähigkeit besitzt, wissen-
schaftlich zu arbeiten, sich selbstständig wissenschaftliche 
Methoden und Erkenntnisse auch fachübergreifend anzu-
eignen und diese anzuwenden. Durch sie soll nachgewie-
sen werden, dass der Kandidat bzw. die Kandidatin in der 
Lage ist, wissenschaftliche Erkenntnisse im Disput in 
klarer Sprache überzeugend darzulegen. Die Hochschul-
prüfung bereitet auf eine mögliche Promotion vor. 
 

(2) Die Masterprüfung besteht aus Modulprüfungen 
(s. Anlage 3). Modulprüfungen setzen sich aus den Prü-
fungsleistungen in einem Modul zusammen; sie können 
auch aus nur einer Prüfungsleistung bestehen. Als Vorleis-
tungen einer Modulprüfung können Leistungsnachweise 
nach Anlage 3 gefordert werden. Die Bewertung erfolgt mit 
„bestanden“ oder „nicht bestanden“. Modulprüfungen oder 
Teile davon enden grundsätzlich mit einer Note nach § 12. 
Masterarbeit sowie deren Präsentation und Kolloquium 
sind zusätzliche Bestandteile der Masterprüfung. 
 

(3) In den Prüfungen soll festgestellt werden, ob die 
Kandidatin bzw. der Kandidat Inhalt und Methoden des 



 

Moduls in den wesentlichen Zusammenhängen beherrscht 
und die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten und 
Kompetenzen selbständig anwenden kann. 
 
 

§ 2 
Mastergrad 

 
Nach bestandener Masterprüfung verleiht der Fachbe-

reich Design den Mastergrad 
 

Master of Arts (M.A.) 
Darüber stellt die Hochschule Anhalt (FH) eine Urkunde 
mit dem Datum des Tages aus, an dem die letzte Prü-
fungsleistung erbracht worden ist. Im Übrigen gilt § 14. 
 
 

§ 3 
Regelstudienzeit und Gliederung des Studiums 

 
(1) Die Regelstudienzeit, in der das Studium abge-

schlossen werden kann, beträgt einschließlich der Master-
prüfung vier Semester. 
 

(2) Die Studienordnung und die Modulstruktur sind 
so gestaltet, dass die Studentin bzw. der Student die 
Masterprüfung in der Regel im 4. Fachsemester abschlie-
ßen kann. Die Prüfungen können auch vorzeitig abgelegt 
werden. 

 
(3) Der Studienumfang im Pflicht- und Wahlpflicht-

bereich beträgt insgesamt maximal 60 Semesterwochen-
stunden. Es sind mindestens 120 Credits nachzuweisen. 
 
 

§ 4 
Prüfungsausschuss 

 
(1) Für die Organisation der Prüfungen und zur 

Wahrnehmung und Einhaltung der durch diese Prüfungs-
ordnung zugewiesenen Aufgaben wird ein Prüfungsaus-
schuss eingesetzt. Der Fachbereichsrat bestellt die Vorsit-
zende bzw. den Vorsitzenden und die Mitglieder des Prü-
fungsausschusses und benennt gleichzeitig deren ständi-
ge Vertreterinnen bzw. Vertreter. Dem Prüfungsausschuss 
gehören sechs Mitglieder an, und zwar vier Mitglieder der 
Gruppe der Professorinnen und Professoren, eine Mitar-
beiterin bzw. ein Mitarbeiter gemäß § 33 Abs. 1 Nr. 2 bis 3 
Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt und eine 
Studentin bzw. ein Student. Die bzw. der Vorsitzende und 
die bzw. der stellvertretende Vorsitzende gehören der 
Gruppe der Professorinnen und Professoren an. Das 
studentische Mitglied nimmt an der Bewertung und An-
rechnung von Studien- und Prüfungsleistungen nur bera-
tend teil. 
 

(2) Der Prüfungsausschuss berichtet regelmäßig 
dem Fachbereichsrat über die Entwicklung der Prüfungen 
und Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform dieser 
Prüfungsordnung und der Studienordnung; dabei ist dem 
Gesichtspunkt der Einhaltung der Regelstudienzeit und der 
Prüfungsfristen besondere Bedeutung beizumessen. Er 
behandelt Widerspruchsverfahren. 
 

(3) Der Prüfungsausschuss fasst seine Beschlüsse 
mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; 
Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der Vorsitzenden 
bzw. des Vorsitzenden den Ausschlag. Der Prüfungsaus-
schuss ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mit-
glieder - darunter die bzw. der Vorsitzende oder die bzw. 
der stellvertretende Vorsitzende und eine weitere Profes-
sorin bzw. ein weiterer Professor - anwesend ist. Bei be-
sonderer Eilbedürftigkeit kann im schriftlichen Verfahren 
entschieden werden. 

 
(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Prüfungsaus-

schusses beträgt vier Jahre, die des studentischen Mit-
gliedes ein Jahr. 

 
(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind 

nicht öffentlich. 
 

(6) Der Prüfungsausschuss gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird ein Protokoll geführt, in dem wesentliche 
Gegenstände der Erörterung und die Beschlüsse des 
Prüfungsausschusses festzuhalten sind. 
 

(7) Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse auf die 
Vorsitzende bzw. den Vorsitzenden und die stellvertreten-
de bzw. den stellvertretenden Vorsitzenden übertragen. 
Dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und 
den Tätigkeitsbericht an den Fachbereichsrat. Die bzw. der 
Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsaus-
schusses vor und führt sie aus. Sie bzw. er berichtet dem 
Prüfungsausschuss laufend über ihre bzw. seine Tätigkeit. 
 

(8) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben 
das Recht, an der Abnahme der Prüfungen als Beobachte-
rinnen bzw. Beobachter teilzunehmen. 
 

(9) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und 
deren ständige Vertreterinnen bzw. Vertreter unterliegen 
der Amtsverschwiegenheit. Sie sind durch die Vorsitzende 
bzw. den Vorsitzenden zur Amtsverschwiegenheit zu 
verpflichten, sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen. 
 
 

§ 5 
Prüfungsamt 

 
Die Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses ist das 

Prüfungsamt. Der Leiterin bzw. dem Leiter obliegen alle 
organisatorischen Aufgaben der Vorbereitung und Regist-
rierung von Prüfungen und Prüfungsabschnitten. Die 
Leiterin bzw. der Leiter des Prüfungsamtes informiert den 
Prüfungsausschuss über die Einhaltung der Prüfungsfris-
ten, über die Einhaltung der Zulassungsbedingungen 
durch die Studierenden und unterbreitet Vorschläge zur 
Anerkennung bzw. Anrechnung von Praktika. 
 
 

§ 6 
Prüferinnen bzw. Prüfer und Beisitzerinnen 

bzw. Beisitzer 
 

(1) Der Prüfungsausschuss bestellt die Prüferinnen 
bzw. die Prüfer und die Beisitzerinnen bzw. die Beisitzer 
(Prüfungsgruppe). Als Prüferinnen bzw. Prüfer können 
Mitglieder und Angehörige dieses oder eines anderen 
Design- Fachbereichs sowie in der entsprechenden beruf-
lichen Praxis und Ausbildung erfahrene Personen bestellt 
werden. Die 1. Prüferin bzw. der 1. Prüfer muss zur selb-
ständigen Lehre berechtigt sein. Das gilt auch dann, wenn 
die Befugnis nur für eine Teilprüfung erteilt wurde. Zu 
Prüferinnen und Prüfern sowie zu Beisitzerinnen bzw. 
Beisitzern dürfen nur Personen bestellt werden, die selbst 
mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder 
eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
 

(2) Die Prüferinnen bzw. Prüfer sind in ihrer Prü-
fungstätigkeit unabhängig. 
 

(3) Für die Bewertung von Prüfungen der Masterar-
beit sind mindestens zwei Personen als Prüferinnen bzw. 
Prüfer zu bestellen. 
 

(4) Für mündliche Prüfungen sind mindestens zwei 
Personen nach Abs. 1 zu bestellen. Eine davon wird als 1. 
Prüferin bzw. 1. Prüfer bestellt. Die zweite kann eine Bei-
sitzerin bzw. ein Beisitzer sein. Weiterhin gilt § 9 Abs. 3. 
 

(5) Der Prüfungsausschuss stellt sicher, dass den 
Studierenden die Namen der 1. Prüferin bzw. des 1. Prü-
fers, Ort und Zeitpunkt der Prüfung nach Rahmensemes-
terplan der Hochschule Anhalt (FH) oder Modulplan des 
Fachbereiches bekannt gegeben werden. 



 
(6) Für die Prüferinnen bzw. Prüfer und Beisitzerin-

nen bzw. Beisitzer gelten § 4 Abs. 9 entsprechend. 
 
(7)  Einer der beiden Prüfer der Masterarbeit muß Pro-

fessorin/Professor des FB Design der Hochschule Anhalt 
(FH) sein. 
 
 
 

II. 
Anrechnung von Studienzeiten, Prüfungsleistungen, 

Bewertung von Prüfungsleistungen, 
Verfahrensvorschriften 

 
 

§ 7 
Anrechnung von Studienzeiten, Studien- und Prü-

fungsleistungen 
 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen, Credits und 
Prüfungsleistungen im gleichen Studiengang an einer 
anderen Hochschule im Geltungsbereich des Hochschul-
rahmengesetzes werden angerechnet.  
 

(2) Studienzeiten, Studienleistungen, Credits und 
Prüfungsleistungen in Studiengängen, die nicht unter Abs. 
1 fallen, werden angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit 
festgestellt wird. Studienzeiten, Studienleistungen, Credits 
und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb 
des Geltungsbereiches des Hochschulrahmengesetzes 
erbracht wurden, werden auf Antrag angerechnet, soweit 
die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Gleichwertigkeit ist 
festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen, 
Credits und Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in 
den Anforderungen denjenigen dieses Studienganges im 
Wesentlichen entsprechen. Dabei ist kein schematischer 
Vergleich, sondern eine Gesamtbetrachtung und Gesamt-
bewertung vorzunehmen. Für die Gleichwertigkeit von 
Studienzeiten, Studienleistungen, Credits und Prüfungs-
leistungen an ausländischen Hochschulen sind die von der 
Kultusministerkonferenz und der Hochschulrektorenkonfe-
renz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Festle-
gungen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu 
beachten. 
 

(3) Für die Anrechnung von Studienzeiten, Studien-
leistungen, Credits und Prüfungsleistungen in staatlich 
anerkannten Fernstudiengängen gelten die Absätze 1 und 
2 entsprechend. 
 

(4) Einschlägige praktische Studiensemester und 
berufspraktische Tätigkeiten werden angerechnet. 

 
(5) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 

1 bis 4 ist der Prüfungsausschuss. Vor Feststellungen über 
die Gleichwertigkeit sind ggf. zuständige Fachvertreterin-
nen bzw. Fachvertreter zu hören. Studienzeiten nach den 
Absätzen 1 bis 3 können auch vom Immatrikulationsamt 
der Hochschule Anhalt (FH) angerechnet werden. 
 

(6) Werden Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen angerechnet, sind die Noten - soweit die Notensyste-
me vergleichbar sind - zu übernehmen und in die Berech-
nung der Gesamtnote einzubeziehen. Gegebenenfalls 
erfolgt eine Umrechnung in das Notensystem nach § 12. 
Bei unvergleichbaren Notensystemen wird der Vermerk 
„ausreichend“ bzw. 4,0 aufgenommen. 

 
(7) Bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 

1 bis 4 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Die 
Anrechnung von Studienzeiten, Studienleistungen, Credits 
und Prüfungsleistungen, die im Geltungsbereich des 
Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, erfolgt von 
Amts wegen. Die Studentin bzw. der Student hat die für 
die Anrechnung erforderlichen Unterlagen im Antragsver-
fahren vorzulegen. 
 
 

§ 8 
Anmeldung und Zulassung zu Prüfungen 

 
(1) Die Studierenden sollen die Prüfungen zum je-

weiligen Regelstudienzeitpunkt gemäß Anlage 3 dieser 
Ordnung ablegen, mit der Einschreibung bzw. Rückmel-
dung gelten sie zu den Prüfungen des Regelsemesters als 
angemeldet.  
 

(2) Sofern Pflicht-bzw. Wahlpflichtmodulprüfungen  
nicht an Zulassungsvoraussetzungen (Prüfungsvorleistun-
gen und/oder Zwischenprüfung) gemäß dieser Ordnung 
gebunden sind, gilt die Anmeldung zugleich als Zulassung. 
 

(3) Sind Pflicht-bzw. Wahlpflichtmodulprüfungen an 
Zulassungsvoraussetzungen gebunden, gilt die Zulassung 
zur jeweiligen Prüfung als erteilt, wenn das positive Resul-
tat der Prüfungsvorleistung(en) im Prüfungsamt dokumen-
tiert ist. 
 

(4) Zu den Lehrveranstaltungen in Wahlpflicht-, oder 
Zusatzmodulen melden sich die Studierenden innerhalb 
von zwei Wochen nach Beginn des Semesters bei den 
Lehrdurchführenden an. Mit dieser Anmeldung zur Lehr-
veranstaltung sind sie auch zur entsprechenden Prüfung 
angemeldet, im Übrigen gelten die Absätze 2 und 3. Be-
gonnene Prüfungsverfahren sind gemäß § 13 zu beenden. 
 

(5) Plichtmodule können nur mit Nachweis entspre-
chender Bachelor-Module oder mit Nachweis entspre-
chender fachspezifischer Kenntnisse belegt werden. 
 
 

§ 9 
Arten der Prüfungsleistungen 

(1) Folgende Arten von Prüfungsleistungen sind 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 9 möglich: 
1. schriftliche Prüfung (Klausur, Abs. 2), 
2. mündliche Prüfung (Abs. 3), 
3. Projekt / Projektpräsentationen (Abs. 8), 
4. Hausarbeit (Abs. 4), 
5. Entwurf/Beleg (Abs. 5), 
6. Referat (Abs. 6), 
7. experimentelle Arbeit (Abs. 7), 
8. Präsentation und Kolloquium (Abs. 9). 
 

(2) In einer schriftlichen Prüfung (Klausur) sollen die 
Studierenden nachweisen, dass sie in begrenzter Zeit, mit 
begrenzten Hilfsmitteln und unter Aufsicht mit den geläufi-
gen Methoden des Faches ein Problem erkennen und 
Wege zu seiner Lösung finden können. Die Bearbeitungs-
zeit ist in den Anlagen 3 und 4 geregelt. 
 

(3) Die mündliche Prüfung findet vor der Prü-
fungruppe gemäß § 6(1) und (4) als Einzel- oder Gruppen-
prüfung für bis zu drei Studierende gleichzeitig statt. Die 
Beisitzerin bzw. der Beisitzer sind vor der Notenfestset-
zung zu hören. Der Beisitzerin bzw. dem Beisitzer obliegen 
im Wesentlichen eine Kontrollfunktion für den ordnungs-
gemäßen Ablauf der mündlichen Prüfung und die Proto-
kollführung. Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung 
und die Bewertung der Prüfungsleistung sind in einem 
Protokoll festzuhalten. Es ist von den, die Prüfung Durch-
führenden zu unterschreiben. Die Prüfungszeit je Prü-
fungsteilnehmer ist nach Anlagen 3 und 4 geregelt. Das 
Prüfungsergebnis ist im Anschluss an die mündliche Prü-
fung mitzuteilen. 
 

(4) Eine Hausarbeit ist eine selbständige schriftliche 
Bearbeitung einer fachspezifischen oder modulübergrei-
fenden Aufgabenstellung, die an einem von der Prüferin 
bzw. dem Prüfer festgelegten Termin in einer für wissen-
schaftliche Arbeiten üblichen Form abzugeben ist. Die 
selbstständige Bearbeitung ist zu bekunden. 
 

(5) Ein Entwurf/Beleg umfasst die Bearbeitung einer 
fachspezifischen oder modulübergreifenden Aufgabenstel-
lung in konzeptioneller, konstruktiver und/oder künstleri-
scher Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung gestal-



 

terischer Aspekte. Ein Beleg kann auch als Leistungs-
nachweis für die Beherrschung von Arbeitsmitteln, Tech-
nologien o. ä. angefertigt werden. Die Studierenden stellen 
dann unter Beweis, dass sie die vorgenannten Instrumen-
tarien zur Lösung spezifischer Aufgaben des Fachgebietes 
einsetzen können. 
 

(6) Ein Referat umfasst eine eigenständige Ausei-
nandersetzung mit einem Problem unter Auswertung 
einschlägiger Literatur und die inhaltliche Darstellung und 
die Vermittlung der Ergebnisse im mündlichen Vortrag 
sowie in einer anschließenden Diskussion. 
 

(7) Eine experimentelle Arbeit umfasst die theoreti-
sche Vorbereitung, den Aufbau und die Durchführung 
eines Experimentes sowie die schriftliche Darstellung der 
Arbeitsschritte, des Versuchsablaufes, der Ergebnisse des 
Experimentes und deren kritische Wertung. 
 

(8) Projekte sind praxisbezogene Arbeiten, die in 
seminaristischer Form unter Betreuung von Püfungsbefug-
ten sowie zusätzlich durch selbstorganisiertes Arbeiten der 
Projektgruppe und selbstständige Beiträge der einzelnen 
Mitglieder der Projektgruppe durchgeführt werden. Die 
Ergebnisse werden in einer Projektpräsentation und i.d.R. 
in einem Projektbericht dargestellt und verteidigt. 
 

(9) Bei der Prüfungsform Präsentation und Kolloqu-
ium wird das Kolloquium als mündliche Prüfung durchge-
führt und mit der Präsentation gemeinsam bewertet. In 
dem Kolloquium soll die Kandidatin bzw. der Kandidat ihre 
bzw. seine Entwurfsarbeiten erläutern und verteidigen oder 
ihre bzw. seine Kenntnisse in dem Prüfungsfach nachwei-
sen. 
 

(10) Der Rahmensemesterplan der Hochschule An-
halt (FH) bzw. der Modulplan des Fachbereiches legt die 
Zeiträume für die Abnahme der mündlichen Prüfungen, 
Hausarbeiten, Belege und Klausuren fest. Bei anderen 
Prüfungsarten nach Abs. 1 legt die Lehrperson den Zeit-
punkt fest. Das Prüfungsamt ist darüber zu informieren. 
Von dem Rahmenprüfungszeitraum ist nur in begründeten 
Fällen abzuweichen. Dies gilt nicht für das Masterverfah-
ren. 
 

(11) Macht die Studentin bzw. der Student durch 
ärztliches Zeugnis glaubhaft, dass sie bzw. er wegen 
länger andauernder Krankheit oder ständiger Behinderung 
nicht in der Lage ist, die Prüfungsleistung ganz oder teil-
weise in der vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihr 
bzw. ihm durch den Prüfungsausschuss zu ermöglichen, 
gleichwertige Prüfungsleistungen in einer anderen Form zu 
erbringen. Anträge sind von der Kandidatin bzw. dem 
Kandidaten an den Prüfungsausschuss zu stellen. 
 

(12)  Geeignete Arten von Prüfungsleistungen kön-
nen auch in Form einer Gruppenarbeit auf Antrag der 1. 
Prüferin bzw. des 1. Prüfers durch den Prüfungsausschuss 
zugelassen werden. Der als Prüfungsleistung zu bewer-
tende Beitrag der bzw. des Einzelnen muss die an die 
Prüfung zu stellenden Anforderungen erfüllen sowie als 
individuelle Prüfungsleistung auf Grund der Angabe von 
eigenständig erarbeiteten Abschnitten oder anderen objek-
tiven Kriterien deutlich abgrenzbar und für sich bewertbar 
sein. Die Gruppe soll in der Regel nicht mehr als drei 
Personen umfassen. 
 

(13) Bei Projekten können Prüfungsbefugte von den 
Festlegungen nach Abs. 12 Satz 3 Abweichendes bestim-
men. 
 
 

§ 10 
Ablauf, Abbruch und Öffentlichkeit von Prüfungen 
sowie Rücknahme von Prüfungsentscheidungen 

 
(1) Vor Beginn der Prüfung überzeugen sich die 

Prüfungsbefugten durch Befragung vom ausreichenden 
Gesundheitszustand jedes Prüfungsteilnehmers. Wenn der 

Gesundheitszustand eine Prüfung nicht zulässt, ist ein 
neuer Prüfungstermin festzulegen. 
 

(2) Studierende, die sich demnächst der gleichen 
Prüfung unterziehen wollen sowie andere Mitglieder der 
Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse gel-
tend machen, sind einzeln als Zuhörer bei mündlichen 
Prüfungen (§ 9 Abs. 3) zuzulassen. Dies erstreckt sich 
nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungser-
gebnisses an die Teilnehmer. 
 

(3) Auf Antrag der zu Prüfenden sind Zuhörer nach 
Abs. 2 Satz 1 auszuschließen. 
 

(4) Die Öffentlichkeit kann wegen Beeinträchtigung 
der Prüfung bis zu deren Abschluss ausgeschlossen 
werden. Über den Ausschluss entscheidet die Prüfungs-
gruppe. Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sind 
nicht Öffentlichkeit im vorstehenden Sinne. 
 

(5) Die Prüfungsgruppe kann auch während der 
Prüfung den Abbruch ohne Ergebnis verfügen, wenn dies 
der körperliche bzw. psychische Zustand des Prüfungsteil-
nehmers erfordert. Wenn erst nach Abschluss der Prüfung 
bzw. nach Verkündung der Bewertung Bedenken betreffs 
des Gesundheitszustandes bekannt werden und durch 
Attest belegt sind, können die 1. Prüferin bzw. der 1. Prü-
fer Antrag auf Rücknahme der Prüfungsentscheidung an 
den Prüfungsausschuss stellen. Der Prüfungsausschuss 
legt einen neuen Termin fest. 
 
 

§ 11 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

 
(1) Eine Prüfungsleistung gilt als abgelegt und mit 

„nicht bestanden“ bewertet, wenn die bzw. der Studierende 
ohne vom Prüfungsausschuss akzeptierte Gründe: 
- zu einer Wiederholungsprüfung nicht erscheint, 
- nach Beginn der Prüfung von der Prüfung zurücktritt, 
- die Wiederholung einer Prüfungsleistung innerhalb 

der dafür festgelegten Frist (s. § 13 Abs. 5) nicht 
durchführt, 

- eine schriftliche Prüfung nicht innerhalb der vorgege-
benen Bearbeitungszeit erbringt. 

Überschreiten Studierende bei der Ablegung einer Prüfung 
oder Teilprüfung die Fristen des Regelstudienverlaufs (s. 
Anl. 3) um mehr als zwei Semester, gilt die Prüfung als 
abgelegt und wird mit „nicht bestanden“ bewertet; es sei 
denn, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat die Gründe 
des Fristversäumnisses nicht zu vertreten hat. Schutzbe-
stimmungen des Mutterschutzgesetzes und Fristen des 
Bundeserziehungsgeldgesetzes sind zu berücksichtigen. 

 
(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis gel-

tend gemachten Gründe (s. Abs. 1) müssen dem Prü-
fungsausschuss unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden, anderenfalls erfolgt eine Be-
wertung entsprechend Abs. 1. Werden die Gründe aner-
kannt, so wird vom Prüfungsausschuss ein neuer Termin 
anberaumt. 

 
 

(3) Versucht die Studentin bzw. der Student das Er-
gebnis der Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benut-
zung nicht zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ 
bewertet. Dies gilt auch dann, wenn die Tatsache erst 
nach der Prüfung bzw. nach der Übergabe des Zeugnisses 
bekannt wird. Die Feststellung wird von Prüfungsbefugten 
oder Aufsichtsführenden getroffen und aktenkundig ge-
macht. Studentinnen bzw. Studenten, die sich eines Ver-
stoßes gegen die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht 
haben, können durch Prüfungsbefugte bzw. Aufsichtsfüh-
rende von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleis-
tung ausgeschlossen werden; in diesem Falle gilt die 
betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht bestanden“ 
bewertet. Die Gründe für den Ausschluss sind aktenkundig 
zu machen. Ansonsten gelten § 14 und § 17. 



 
(4) Wird bei einer Prüfungsleistung der Abgabeter-

min aus von der Studentin bzw. vom Studenten zu vertre-
tenden Gründen nicht eingehalten, so gilt sie als mit „nicht 
bestanden“ bewertet. Abs. 2 gilt entsprechend. Zur Fest-
setzung eines späteren Abgabetermins kann es in den 
Fällen kommen, in denen eine Studentin bzw. ein Student 
während der Anfertigung einer schriftlichen Leistung nach 
§ 9 oder einer Masterarbeit nachweislich (Attest) erkrankt 
oder eine Bearbeitung aus technischen Gründen (z. B. 
Ausfall von Geräten) nicht möglich ist, sowie auf Antrag 
von Prüfungsbefugten. 
 

(5) Geringfügige Mängel in der äußeren Form der 
Prüfungsleistung, wie schreibtechnische Mängel u. ä. 
gelten nicht als Ordnungsverstoß. Sie können Einfluss auf 
die Bewertung haben, nicht aber für sich zur Bewertung 
mit „nicht bestanden“ führen. Gravierende Abweichungen 
wie Schwerlesbarkeit oder Unleserlichkeit von Textteilen, 
unangemessene Form für wissenschaftliche Ausarbeitun-
gen (insbesondere orthographische und grammatikalische 
Mängel), Wahl nicht zugelassener Textträger u. a., können 
zur Nichtannahme der Arbeit durch Prüfungsbefugte füh-
ren. Die Nichtannahme ist mit einer Frist von vier Wochen 
nach Abgabetermin aktenkundig zu machen. 

 
 

§ 12 
Bewertung der Prüfungsleistungen, Bildung 

der Fachnote 
 

(1) Die einzelne Prüfungsleistung wird von der 1. 
Prüferin bzw. dem 1. Prüfer bei mündlichen Prüfungen 
unmittelbar nach Feststellung der Bewertung, bei schriftli-
chen Prüfungen bzw. künstlerischen Prüfungsleistungen in 
der Regel innerhalb einer Frist von vier Wochen nach 
Semesterbeginn bei Prüfungen nach Rahmensemester-
plan bzw. vier Wochen nach Ende des Modulblockes 
durch Aushang im Prüfungsamt des Fachbereiches unter 
Beachtung des Datenschutzes bekannt gegeben. 

 
(2) Für die Bewertung sind folgende Noten zu ver-

wenden: 
 

1,0; 
1,3 

für „sehr gut“ - eine hervorragende Leistung, 

1,7; 
2,0; 
2,3 

für „gut“ - eine erheblich über den durch-
schnittlichen Anforderungen 
liegende Leistung, 

2,7;  
3,0; 
3,3 

für „befriedi-
gend“ 

- eine Leistung, die in jeder 
Hinsicht durch-schnittlichen 
Anforderungen entspricht, 

3,7; 
4,0  

für „ausrei-
chend“ 

- eine Leistung, die trotz ihrer 
Mängel den Mindestanforde-
rungen entspricht, 

5,0  für „nicht 
bestanden“ 

- eine Leistung, die wegen er-
heblicher Mängel den Anforde-
rungen nicht mehr genügt. 

 
(3) Die Prüfung ist bestanden, wenn sie mit mindes-

tens „ausreichend“ bewertet wurde. Wird die Prüfungsleis-
tung von zwei oder mehr Prüferinnen bzw. Prüfern bewer-
tet, ist sie bestanden, wenn alle die Leistung mit mindes-
tens „ausreichend“ 4,0 bewerten. Wird die Prüfungsleis-
tung von zwei oder mehr als zwei Prüferinnen bzw. Prüfern 
bewertet, errechnet sich die Note der Prüfungsleistung aus 
dem Durchschnitt der Einzelnoten. Setzt sich die Prüfung 
aus mehreren Teilprüfungen zusammen, sind sie gleich-
gewichtet zu werten und ggf. zu erbringende Leistungs-
nachweise einzubeziehen. 
 

(4) Die Note lautet bei einem Durchschnitt: 
bis 1,5  sehr gut, 
über 1,5 bis 2,5 gut, 
über 2,5 bis 3,5 befriedigend, 
über 3,5 bis 4,0 ausreichend, 
über 4,0  nicht bestanden. 

 
(5) Bei der Bildung der Fachnote wird nur die erste 

Dezimalstelle hinter dem Komma berücksichtigt; alle weite-
ren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. 
 
 

§ 13 
Wiederholung von Prüfungen 

 
(1) Nicht bestandene Prüfungen können mit Aus-

nahme von Masterarbeit und deren Präsentation und 
Kolloquium (s. Abschnitt IV) zweimal wiederholt werden. 
 

(2) Die Wiederholung einer bestandenen Teil- bzw. 
Modulprüfung oder eines bestandenen Leistungsnachwei-
ses ist nicht zulässig. Über Wiederholungsmöglichkeiten in 
begründeten Ausnahmefällen entscheidet der Prüfungs-
ausschuss auf Antrag. 

 
(3) Wird eine Teil- oder Modulprüfung in der ersten 

Wiederholung bestanden, wird die Note durch die Prü-
fungsgruppe festgelegt. Dabei gilt § 12. 
 

(4) Bei einer zweiten Wiederholungsprüfung einer 
Teil- oder Modulprüfung kann die Benotung nur mit „aus-
reichend (4,0)“ oder „nicht bestanden (5,0)“ erfolgen. 
 

(5) Wiederholungsprüfungen sind bis spätestens 
Ende des Folgesemesters nach Nichtbestehen der Prü-
fung abzulegen. In der Regel sind Wiederholungsprüfun-
gen im Rahmen der Prüfungstermine der Hochschule 
Anhalt (FH) bzw. des Modulplanes des Fachbereiches 
abzulegen. 
 

(6) Überschreiten Studierende aus von ihnen zu 
vertretenden Gründen die Fristen nach Abs. 5, ist nach § 
11 Abs. 1 zu bewerten. 
 

(7) Die Art der Prüfungen nach § 9 Abs. 1 wird bei 
Wiederholungen in der Regel nicht geändert. 
 

(8) In demselben Studiengang an einer Fachhoch-
schule erfolglos unternommene Versuche, eine Prüfung 
abzulegen, werden auf die Wiederholungsmöglichkeiten 
nach Abs. 1 angerechnet. 
 

(9) Wird die Abschlussprüfung (§ 22) bis zum Re-
gelstudienzeitpunkt (s. Anl. 3) unternommen, gilt diese 
Prüfung im Falle des Nichtbestehens als nicht abgelegt 
(Freiversuch). 
 
 

§ 14 
Urkunde, Zeugnis, Diploma Supplement und 

Bescheinigungen 
 

(1) Über die bestandene Masterprüfung ist der bzw. 
dem Studierenden ein Zeugnis nach Anlage 2 in deutscher 
und englischer Sprache auszustellen. Das Zeugnis enthält 
alle Bewertungen nach Anlage 3 sowie die erreichten 
Credits. Diploma Supplement (s. Anlage 4), Urkunde (s. 
Anlage 1) und Zeugnis (s. Anlage 2) werden von der bzw. 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses und der 
Dekanin bzw. dem Dekan unterzeichnet. Mit dem Zeugnis 
der Masterprüfung werden gleichzeitig ein Diploma Supp-
lement sowie die Urkunde zur Verleihung des Mastergra-
des überreicht. Zeugnis und Diploma Supplement erhalten 
das Datum nach § 2. 
 

(2) Ist die Masterprüfung endgültig nicht bestanden 
oder gilt sie als nicht bestanden, so erteilt das Immatrikula-
tionsamt hierüber einen schriftlichen Bescheid. Der Be-
scheid ist mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
 

(3) Verlässt die Studentin bzw. der Student die 
Hochschule oder wechselt den Studiengang, so wird ihr 
bzw. ihm auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die erbrachten Prüfungs- und Studienleistungen und 
deren Bewertung enthält. 



 

 
(4) Ein unrechtmäßiges Prüfungszeugnis ist einzu-

ziehen und durch ein rechtmäßiges Zeugnis oder eine 
Bescheinigung nach Abs. 3 zu ersetzen. 
 
 

§ 15 
Zusatzmodulprüfungen 

 
(1) Studierende können sich in weiteren als den in 

Anlage 3 vorgeschriebenen Modulen einer Zusatzmodul-
prüfung unterziehen. 
 

(2) Die Ergebnisse der Zusatzmodulprüfungen wer-
den auf Antrag in das entsprechende Masterzeugnis auf-
genommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote 
nicht mit einbezogen. 
 
 

§ 16 
Einstufungsprüfung 

 
Eine Einstufungsprüfung nach Hochschulgesetz des 

Landes Sachsen-Anhalt ist nicht vorgesehen. 
 
 

§ 17 
Ungültigkeit der Prüfung 

 
(1) Nach § 11 Abs. 3 kann eine Prüfung ganz oder 

teilweise durch den Prüfungsausschuss für „nicht bestan-
den“ erklärt werden. Betroffenen ist vor einer Entscheidung 
Gelegenheit zur Erörterung der Angelegenheit mit dem 
Prüfungsausschuss zu geben. 
 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung 
zu einer Prüfung nicht erfüllt, ohne dass die Studentin bzw. 
der Student hierüber täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses 
bekannt, so wird dieser Mangel durch das Bestehen der 
Prüfung geheilt. Wurde die Zulassung vorsätzlich zu Un-
recht erwirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuss unter 
Beachtung des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das 
Land Sachsen-Anhalt über die Rechtsfolgen. Es gilt Abs. 1 
Satz 2. 
 
 

§ 18 
Einsicht in die Prüfungsakten und Prüfungsunterlagen 
 

(1) Den Studierenden wird nach Abschluss jeder 
Modulprüfung oder Teilprüfung der Masterprüfung Einsicht 
in ihre schriftlichen Prüfungsarbeiten einschließlich der 
darauf notierten Bemerkungen der Prüferinnen bzw. Prüfer 
gewährt. Die 1. Prüferin bzw. der 1. Prüfer bestimmt den 
jeweiligen Ort der Einsichtnahme. 
 

(2) Spätestens drei Monate nach Aushändigung des 
Masterzeugnisses kann der Antrag auf Einsicht in die 
Prüfungsakten an den Prüfungsausschuss gestellt werden. 
Die bzw. der Vorsitzende bestimmt Ort und Zeit der Ein-
sichtnahme. 
 
 

§ 19 
Belastende Entscheidungen, Widerspruchsverfahren 

 
(1) Eine belastende (ablehnende) Entscheidung, 

insbesondere in Anwendung der §§ 7, 8, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 27 und 28 dieser Prüfungsord-
nung ist schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung zu versehen und bekannt zu geben. Gegen die 
Entscheidungen kann in einer Frist von einem Monat nach 
Bekanntgabe Widerspruch beim Prüfungsausschuss 
eingelegt werden. 
 

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Prü-
fungsausschuss. Soweit sich der Widerspruch gegen eine 

Bewertung richtet, entscheidet der Prüfungsausschuss 
nach Überprüfung gemäß Abs.3. 

 
(3) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewer-

tung richtet, leitet der Prüfungsausschuss den Wider-
spruch an die 1. Prüferin bzw. den 1. Prüfer zur Überprü-
fung weiter. Wird die Bewertung antragsgemäß geändert, 
so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 
Anderenfalls überprüft der Prüfungsausschuss die Ent-
scheidung nur darauf, ob: 
1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchge-

führt worden ist, 
2. man von einem falschen Sachverhalt ausgegangen ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beach-

tet worden sind, 
4. man sich von sachfremden Erwägungen hat leiten 

lassen. 
 

(4) Über den Widerspruch soll in angemessener 
Frist entschieden werden. Soweit dem Widerspruch nicht 
abgeholfen wird, ist der Bescheid zu begründen und mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und zuzustel-
len. 
 
 
 

III. 
Masterprüfung 

 
 

§ 20 
Bestandteile der Masterprüfung 

 
Bestandteile der Masterprüfung sind: 

1. die Masterarbeit, 
2. Kolloquium zur Masterarbeit, 
3. die Modulprüfungen (s. Anlage 3), 
4. die Prüfungsvoraussetzungen gemäß Anlage 3, 
 
 

§ 21 
Gesamtnote der Masterprüfung 

 
(1) Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das ge-

wichtete arithmetische Mittel der nicht gerundeten Noten 
aller Modulprüfungen, der Masterarbeit und der Masterar-
beitskolloquiumsleistung. Die Fachnoten gehen wie folgt in 
die Gesamtnote der Masterprüfung ein: 
- Arithmetisches Mittel aus den Synchronisierenden Pro-
jekten mit Faktor 0,1; 
- arithmetisches Mittel aus den Bezugswissenschaften mit 
Faktor 0,2; 
- arithmetisches Mittel aus den Interdisziplinären Plattform-
Projekten mit Faktor 0,4. 
Die Masterarbeit geht mit Faktor 0,25 und die Präsentation 
und Kolloquiumsleistung gehen mit Faktor 0,05 in die 
Gesamtnote der Masterprüfung ein. 
 

(2) Ergänzend wird eine ECTS-Note ausgewiesen: 
A die besten  10 % 
B die nächsten  25 % 
C die nächsten  30 % 
D die nächsten  25 % 
E die nächsten  10 %. 
Die Mindestbezugsgröße dieser Skalierung sind i.d.R. die 
zeitlich letzten 50 Absolventinnen und Absolventen dieses 
Studienganges. 
 

(3) Sofern noch keine 50 Absolventinnen oder Ab-
solventen in diesem Studiengang vorhanden sind, wird die 
ECTS-Note an Hand des folgenden numerischen Systems 
ausgewiesen: 
A bis 1,3 
B über 1,3 bis 2,0 
C über 2,0 bis 3,0 
D über 3,0 bis 3,7 
E über 3,7 bis 4,0. 
 
 



 
IV. 

Masterarbeit und Kolloquium 
 
 

§ 22 
Zweck von Masterarbeit, Präsentation und Kolloquium 
 

(1) Die Masterarbeit, ihre Präsentation und das Kol-
loquium ist der fachliche Höhepunkt des Studiums und 
stellt dessen Abschluss dar. 
 

(2) Im Kolloquium zur Masterarbeit beweist die Stu-
dentin bzw. der Student, dass sie bzw. er in der Lage ist, 
wissenschaftliche Erkenntnisse und eigene Ergebnisse in 
Vortragsform unterstützt mit geeigneten Mitteln vorzutra-
gen und in einem wissenschaftlichen Disput inhaltlich und 
methodisch überzeugend darzustellen. 

 
(3) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Studentin 

bzw. der Student in der Lage ist, ein Thema innerhalb 
einer vorgegebenen Zeit selbständig zu bearbeiten, wis-
senschaftliche Erkenntnisse anzuwenden, die fachlichen 
Zusammenhänge zu überblicken und die gewonnenen 
Erkenntnisse überzeugend, eindeutig, in angemessener 
Sprache, in übersichtlicher Form darzustellen und Gestal-
tungskompetenz nachzuweisen. 
 
 

§ 23 
Thema und Bearbeitungsdauer 

 
(1) Die Studentin bzw. der Student hat das Recht, 

der 1. Prüferin/ dem 1. Prüfer das Thema vorzuschlagen.  
 

(2) Das Thema ist in deutscher oder englischer 
Sprache durch die 1. Prüferin bzw. den 1. Prüfer über den 
Prüfungsausschuss auszugeben und durch das Prüfungs-
amt aktenkundig zu machen.  
 

(3) Die Masterarbeit ist von der Professorin bzw. 
dem Professor oder durch Lehrbeauftragte, die das Thema 
stellen, im Rahmen des Lehrauftrages zu betreuen. 
 

(4) Das Thema der Masterarbeit ist so zu stellen, 
dass die Bearbeitungsdauer in einer Frist von 18 Wochen 
eingehalten werden kann. In begründeten Ausnahmefällen 
kann der Prüfungsausschuss nach Anhörung der 1. Prüfe-
rin bzw. des 1. Prüfers die Bearbeitungszeit um eine Frist 
von acht Wochen verlängern. 
 

(5) Gleichzeitig mit der Übergabe des Themas an 
die Studentin bzw. den Studenten ist durch den Prüfungs-
ausschuss die 1. und 2. Prüfungsperson sowie die oder 
der Vorsitzende der Masterprüfungskommission zu bestel-
len, der Abgabetermin festzulegen und der Studentin bzw. 
dem Studenten schriftlich bekannt zu geben. Die oder der 
Vorsitzende der Masterprüfungskommission muss eine 
Professorin oder ein Professor der Hochschule Anhalt (FH) 
sein. 

 
(6) Die Masterarbeit kann auch in Form einer Grup-

penarbeit von maximal drei Studierenden zugelassen 
werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende 
Beitrag der bzw. des Einzelnen aufgrund der Angabe von 
Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen objektiven Krite-
rien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich 
unterscheidbar und bewertbar ist und den Anforderungen 
nach § 22 Abs. 3 und § 25 Abs. 1 genügt. 

 
 

§ 24 
Meldung und Zulassung zur Masterarbeit 

 
(1) Der Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit ist an 

den Prüfungsausschuss zu stellen. Die Zulassung ist zu 
versagen, wenn Prüfungen des 1. bis 2. Fachsemesters 
gemäß Anlage 3 noch nicht bestanden sind. 
 

(2) Der Prüfungsausschuss spricht die Zulassung 
aus und bestätigt das Thema entsprechend § 23.  
 
 

§ 25 
Besondere Forderungen an eine Masterarbeit 

 
(1) Die Masterarbeit ist mit einer Erklärung darüber 

zu versehen, dass die Arbeit selbständig verfasst, in glei-
cher oder ähnlicher Fassung noch nicht in einem anderen 
Studiengang als Prüfungsleistung vorgelegt wurde und 
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel und Quel-
len, einschließlich der angegebenen oder beschriebenen 
Software, verwendet werden. Diese Erklärung ist von allen 
beteiligten Autorinnen und Autoren zu unterzeichnen. 

 
(2) Die Masterarbeit ist fristgemäß und mit einer 

deutschsprachigen bibliographischen Zusammenfassung, 
in angemessener Form dreifach im Prüfungsamt (analog 
und digital) einzureichen. Sind dreidimensionale Objekte 
und/oder Modelle Bestandteil der Masterarbeit, genügt für 
diese eine 1fache Ausfertigung.  

 
(3) Der Abgabezeitpunkt ist im Prüfungsamt akten-

kundig zu machen.  
 
 

§ 26 
Bewertung der Masterarbeit 

 
(1) Zur Bewertung der Masterarbeit sind zwei Gut-

achten notwendig. Gutachten sind in der Regel innerhalb 
von vier Wochen von der 1. und 2. Prüfungsperson zu 
erstellen. 

 
(2) Bewertet ein Gutachten die Arbeit mit „nicht be-

standen“, aber das zweite Gutachten positiv, so ist ein 
weiteres Gutachten vom Prüfungsausschuss zu bestellen. 
Bewertet die zusätzlich bestellte Prüferin bzw. der zusätz-
lich bestellte Prüfer die Arbeit ebenfalls mit „nicht bestan-
den“, ist die Masterarbeitsnote „nicht bestanden“. Im posi-
tiven Fall ergibt sich die endgültige Bewertung aus dem 
arithmetischen Mittel der Einzelnoten aller Gutachten, 
wobei Bewertungen bis 4,0 entstehen. 

 
(3) Wird die Masterarbeit ohne einen vom Prü-

fungsamt anerkannten Grund nicht fristgemäß abgeliefert, 
gilt sie als mit „nicht bestanden“ bewertet. 

 
(4) Für die Bewertung gilt ansonsten § 12. 

 
 

§ 27 
Präsentation und Kolloquium der Masterarbeit 

 
(1) Voraussetzung für die Zulassung zur Präsentati-

on und zum Kolloquium ist das Vorliegen von mindestens 
zwei positiven Bewertungen der Masterarbeit und der 
Nachweis aller nach § 20 Punkte 3 bis 4 geforderten Leis-
tungen.  

 
(2) Die Präsentation und das Kolloquium sind in der 

Regel öffentlich. Die Nichtöffentlichkeit ist vom Prüfungs-
ausschuss zu verfügen. 
 

(3) Am Tage der Präsentation der Masterarbeit und 
des Kolloquiums kann die bzw. der Vorsitzende der Prü-
fungskommission die Kommission auf maximal fünf Mit-
glieder vervollständigen. Die Kommission besteht aus der 
bzw. dem Vorsitzenden und mindestens noch einer Prüfe-
rin bzw. noch einem Prüfer. Wurden drei Gutachten be-
stellt, gehören alle drei Gutachterinnen und Gutachter zur 
Masterprüfungskommission. Die Kommission ist zu Beginn 
des Kolloquiums bekannt zu geben. Die oder der Vorsit-
zende bestimmt die Dauer des Masterarbeitskolloquiums. 
Sie soll 90 Minuten nicht überschreiten. Das Kolloquium 
besteht aus der Diskussion der Autorin bzw. des Autors, 
eventuell auch aller Autorinnen bzw. Autoren mit den 



 

Prüferinnen/Prüfern über die Masterarbeit und die Präsen-
tation. 

 
(4) Jedes Kommissionsmitglied vergibt eine Kollo-

quiumsnote nach § 12 Abs. 2. Die Gesamtnote des Mas-
terkolloquiums ergibt sich als arithmetisches Mittel der 
Noten der Kommissionsmitglieder, die nach § 12 Absätze 
3, 4 und 5 gebildet und protokolliert wird. Die Gesamtnote 
des Masterkolloquiums ist nach § 12 Abs. 5 durch die bzw. 
den Vorsitzenden zu verkünden. 
 
 

§ 28 
Wiederholung von Masterarbeit Präsentation und 

Kolloquium 
 

(1) Die Masterarbeit kann, wenn sie mit „nicht be-
standen“ bewertet wurde oder als mit „nicht bestanden“ 
bewertet gilt, einmal wiederholt werden; eine zweite Wie-
derholung ist ausgeschlossen. Eine Rückgabe des The-
mas bei der Wiederholung der Masterarbeit ist jedoch nur 
zulässig, wenn von dieser Möglichkeit nicht bei der ersten 
Masterarbeit Gebrauch gemacht wurde. Das neue Thema 
der Masterarbeit wird in angemessener Frist ausgegeben. 
Versäumt die Studentin bzw. der Student, innerhalb von 
vier Wochen nach Bekanntgabe der Note 5 ein neues 
Thema zu beantragen, erlischt der Prüfungsanspruch, es 
sei denn, dass die Kandidatin bzw. der Kandidat das 
Fristversäumnis nicht zu vertreten hat. 

 
(2) Die Präsentation und das Kolloquium können, 

wenn sie mit „nicht bestanden“ bewertet wurden oder als 
mit „nicht bestanden“ bewertet gelten, einmal wiederholt 
werden; eine zweite Wiederholung ist ausgeschlossen. 
Ansonsten gilt Abs. 1 Satz 4 entsprechend. 

 
(3) § 13 Abs. 8 gilt entsprechend. 

 
 
 

V. 
Schlussbestimmungen 

 
 

§ 29 
In-Kraft-Treten der Masterprüfungsordnung 

 
Diese Masterprüfungsordnung tritt nach ihrer Geneh-

migung durch die Präsidentin bzw. den Präsidenten der 
Hochschule Anhalt (FH) am Tage nach ihrer Bekanntma-
chung im "Amtlichen Mitteilungsblatt der Hochschule 
Anhalt (FH)" in Kraft. 
 

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des Fachbe-
reichsrates Design vom 17.11.2005 und des Senates der 
Hochschule Anhalt (FH) vom 14.12.2005 und der Geneh-
migung durch den Präsidenten der Hochschule Anhalt 
(FH) vom 31.03.2006. 
 

Veröffentlicht in „Amtliches Mitteilungsblatt der Hoch-
schule Anhalt (FH)“ Nr. 21/2006 am 31.03.2006. 
 
Köthen, den 31.03.2006 
 
 
 
 
 
Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Orzessek 
Präsident der Hochschule Anhalt (FH) 



Anlage 1: Masterurkunde 
 
 
Hochschule Anhalt (FH) 
Fachbereich Design 
 
 

M a s t e r u r k u n d e (Zweisprachig gem § 14(1) HSG LSA) 
 
 
Die Hochschule Anhalt (FH) 
Fachbereich Design 
verleiht mit dieser Urkunde 
 
Frau/Herrn _______________________________________________________ 
 
geboren am ______________ in _______________________________ 
 
den Hochschulgrad 
 
 
  Master of Arts (M.A.) 
 
 
nachdem sie/er die Masterprüfung 
 
im Studiengang Integrated Design 
 
am  ____________________  bestanden hat. 
 
 
 
 
 
(Siegel)      Ort, den _________________ 
          (Datum) 
 
 
 
 
 
____________________________   ________________________ 
Die Vorsitzende / Der Vorsitzende       Die Dekanin / Der Dekan 
        des Prüfungsausschusses 



 

Anlage 2: Zeugnis über die Masterprüfung (Zweisprachig gem § 14(1)) 
 
 
Hochschule Anhalt (FH) 
Fachbereich Design 
 
 
Z e u g n i s über die Masterprüfung 
 
 
Frau/Herr _____________________________________________ 
geboren am _____________________________________________ 
 
hat die Masterprüfung im Studiengang Integrated Design 
 
mit der Gesamtnote ____________________________ bestanden. 
 
Prüfungen  Beurteilungen 
 
Pflichtmodule: ... 
Wahlpflichtmodule: ... 
Zusatzmodule: ... 
Masterarbeit über das Thema: ... 
Note der Masterarbeit: ... 
Note der Präsentation und des Kolloquiums: ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ort, den  _____________________ 
   (Datum) 
 
 
 
 
 
____________________________   ____________________ 
Die Vorsitzende / Der Vorsitzende (Siegel) Die Dekanin / Der Dekan 
        des Prüfungsausschusses 



Anlage 3: Bestandteile der Masterprüfung 

Bestandteile der Masterprüfung sind: die Wahlpflicht- und Pflichtmodule, die Masterarbeit, 
die Präsentation und das Kolloquium.
Prüfungsvoraussetzungen sind die Vorleistungen nach dieser Anlage.

Prüfungs-
module

Regel-
prüfungs-
semester

Prüfungs-
art

Zeitdauer
der
Prüfung

Anrechnung
der Teil-
leistung

Vorleist-
ungen

Wahlpflichtmodule

Synchronisierende
Projekte

Pflichtmodule

Design-
wissenschaften

Interdisziplinäre
Plattform-Projekte
2D/3D
3D/4D
4D/2D

Masterarbeit

Angewandte Technologien (Ma)

Zeichen + Zeichnen  (Ma)

Storyboard + Visualisierung  (Ma)

Fotografie  (Ma)

Morphologie + Bionik  (Ma)

Farbe, Fläche, Raum  (Ma)

Digitale Produktion  (Ma)

Designtheorie  (Ma)

Designmethodologie  (Ma)

Grafik Design/ Information Design  (Ma)

Integrierte Kommunikat./ Werbung (Ma)

Technisches Design/ Mobility  (Ma)

Gebrauchsgüter/ Systeme/ CAD  (Ma)

Interface Design  (Ma)

Elektronische Medien  (Ma)

Audiovisuelle Medien  (Ma)

Design Research

Masterarbeit

Präsentation+ Kolloquium

Medien
Design (4D)

Produkt
Design (3D)

Kommunikations
Design (2D)

Zeichenerklärung

E/B Entwurf/Beleg
R Referat
P + Projekt +
P.-Präs. Projektpräsentation
Ma Masterkurs

 nachgewiesene
* Teilnahme,
 unbenoteter LNW

Erläuterungen zur Belegung der Pflicht- und Wahlpflichtmodule

Das Modulangebot wird durch den Fachbereich jeweils vor Semesterbeginn festgelegt.

Aus den angebotenen Wahlpflichtmodulen ist pro Semester 1 synchronisierendes Projekt zu wählen.

Aus den angebotenen Pflichtmodulen sind pro Semester 2 interdisziplinäre Plattform-Projekte zu wählen. 

Design Research (beinhaltet  Forschungs- und Experimentierphasen, Teilnahme an Wettbewerben,
Ausarbeitungen, Übungen, Exkursionen und Werkstattaufenthalte) und findet in den 
Semesterwochen 24-26 (WS) und 16-18 (SS) statt.

Typografie, Corporate Design,
Editorial Design (Ma)

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

1. - 3.

   4.

   4.

--

--

--

--

--

--

--

30 min.

30 min.

30 min.

30 min..

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

30 min.

--

18 Wo.

60 min.

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

80 %
20 %

80 %
20 %

80 %
20 %

80 %
20 %

80 %
20 %

80 %
20 %

80 %
20 %

75 %

25 %

keine

keine

keine

keine

keine

keine

keine

gemäß
§ 8 (5)

gemäß
§ 8 (5)

gemäß
§ 8 (5)

gemäß
§ 8 (5)

gemäß
§ 8 (5)

gemäß
§ 8 (5)

gemäß
§ 8 (5)

gemäß
§ 8 (5)

gemäß
§ 8 (5)

gemäß
§ 8 (5)

gemäß
§ 24 (1)

gemäß
§ 27 (1)

1. - 3. E/B 100 % keine

E/B

E/B

E/B

E/B

E/B

E/B

E/B

R

R

P +
P.-Präs.

P +
P.-Präs.

P +
P.-Präs.

P +
P.-Präs.

P +
P.-Präs.

P +
P.-Präs.

P +
P.-Präs.

*
P

P.-Präs.



 
Hochschule Anhalt (FH) 

Diploma Supplement 
 
Diese Diploma Supplement-Vorlage wurde von der Europäischen Kommission, dem Europarat und UNESCO/CEPES entwickelt. Das Diploma 
Supplement soll hinreichende Daten zur Verfügung stellen, die die internationale Transparenz und angemessene akademische und berufliche 
Anerkennung von Qualifikationen (Urkunden, Zeugnisse, Abschlüsse, Zertifikate, etc.) verbessern. Das Diploma Supplement beschreibt 
Eigenschaften, Stufe, Zusammenhang, Inhalte sowie Art des Abschlusses des Studiums, das von der in der Originalurkunde bezeichneten 
Person erfolgreich abgeschlossen wurde. Die Originalurkunde muss diesem Diploma Supplement beigefügt werden. Das Diploma Supplement 
sollte frei sein von jeglichen Werturteilen, Äquivalenzaussagen oder Empfehlungen zur Anerkennung. Es sollte Angaben in allen acht 
Abschnitten enthalten. Wenn keine Angaben gemacht werden, sollte dies durch eine Begründung erläutert werden. 
 

 

Datum der Zertifizierung:   
  Vorsitzender des Prüfungsausschusses 

 

 
 
1. ANGABEN ZUM INHABER/ZUR INHABERIN DER QUALIFIKATION  
1.1 Familienname / 1.2 Vorname  

 
1.3 Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsland 

 
1.4 Matrikelnummer oder Code des/der Studierenden  

 
 
 
2. ANGABEN ZUR QUALIFIKATION  
2.1 Bezeichnung der Qualifikation (ausgeschrieben, abgekürzt) 

Master of Arts, M.A. 

 

 
Bezeichnung des Titels (ausgeschrieben, abgekürzt) 
Master of Arts in Integrated Design, M.A. 

2.2 Hauptstudienfach oder –fächer für die Qualifikation  
Design 

2.3 Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat 

Hochschule Anhalt (FH) 

Fachbereich Design 
Status  (Typ / Trägerschaft ) 
Hochschule für angewandte Wissenschaften (FH), Sachsen Anhalt 

2.4 Name der Einrichtung, die den Studiengang durchgeführt hat   

s.o. 
Status  (Typ / Trägerschaft)  
s.o. 

2.5 Im Unterricht / in der Prüfung verwendete Sprache(n) 
Deutsch, englisch 
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Datum der Zertifizierung:   
  Vorsitzender des Prüfungsausschusses 

 

 

3. ANGABEN ZUR EBENE DER QUALIFIKATION 

3.1 Ebene der Qualifikation 
konsekutiv aufbauender Hochschulabschluss, Master of Arts 

 
3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) 

4 Semester, 120 ECTS – Credit Punkte 
 
3.3 Zugangsvorraussetzung(en) 

Qualifikation gemäß Hochschulgesetz, Sachsen Anhalt, 
Bachelor- oder Diplomgrad 
studiengangbezogene Eignungsprüfung 

 
 
4. ANGABEN ZUM INHALT UND ZU DEN ERZIELTEN ERGEBNISSEN 

4.1 Studienform 
Vollzeit 

 
4.2 Anforderungen des Studiengangs/Qualifikationsprofil des Absolventen/der Absolventin 

Der 4-semestrige konsekutive Masterstudiengang ist als „Integrierter Designstudiengang“ 
angelegt und wird von den Bereichen Kommunikations Design (2D), Produkt Design (3D) 
und Medien Design (4D) getragen. 
 
Der MA-Studiengang ist forschungsorientiert und experimentell ausgerichtet. Es findet eine 
breite und vertiefende Ausbildung in gestalterischen explorativen bzw. künstlerischen sowie 
methodischen, technologischen und wissenschaftlichen Arbeitsweisen statt. Das 
Studienprogramm zielt auf die Entwicklung von Designkompetenzen, wobei praktische und 
theoretische Anteile in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. 
Softskills, wie intellektuelle und soziale Kompetenzen wie Selbstständigkeit, Teamfähigkeit, 
Streit- und Diskussionsfähigkeit, die Fähigkeit zur Kritik und zum selbständigen Urteil 
werden herausgebildet.  
 
Ziel des Studiums ist die Vermittlung wissenschaftlicher Herangehensweise und die 
Entwicklung von Entwurfskompetenz, die auch künftige Problemstellungen erkennt und 
bewältigt.  
 
Durch Vermittlung einer experimentellen und vernetzten Arbeitsweise erlangen die 
Studierenden die Fähigkeit sich schnell und methodisch in Neues, Unbekanntes 
einzuarbeiten und fachübergreifende und komplexe Aufgabenstellungen zu lösen. Die 
Studierenden werden auf ein verantwortungsbewusstes und selbständiges Planen und 
Handeln hinsichtlich sozialer, kultureller, technologischer, ökonomischer und ökologischer 
Erfordernisse vorbereitet. 

 
4.3 Einzelheiten zum Studiengang 

Siehe Transkript, Prüfungszeugnis und Masterurkunde 
Thema der Masterarbeit 
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Certification Date: Ort TT.MM.JJJJ  
  Name 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4 Notensystem und Hinweise zur Vergabe von Noten 
 

1,0; 1,3 für „sehr gut“ eine hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 für „gut“ eine erheblich über den durchschnittlichen 
Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 für „befriedigend“ eine Leistung, die in jeder Hinsicht durch-
schnittlichen Anforderungen entspricht, 

3,7; 4,0  für „ausreichend“ eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den 
Mindestanforderungen entspricht, 

5,0  für „nicht bestanden“ eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 
Anforderungen nicht mehr genügt. 

 
Ergänzend wird eine ECTS-Note an Hand des folgenden numerischen Systems 
ausgewiesen: 
 
A bis 1,3 
B über 1,3 bis 2,0 
C über 2,0 bis 3,0 
D über 3,0 bis 3,7 
E über 3,7 bis 4,0. 
 

 
 
4.5 Gesamtnote 

 
 
 
Die Gesamtnote der Masterprüfung ist das gewichtete arithmetische Mittel der nicht 
gerundeten Noten aller Modulprüfungen, der Masterarbeit und der Masterarbeits-
kolloquiumsleistung. Die Fachnoten gehen wie folgt in die Gesamtnote der Masterprüfung 
ein: 
- Arithmetisches Mittel aus synchronisierenden Projekten mit Faktor 0,1; 
- arithmetisches Mittel aus den Bezugswissenschaften mit Faktor 0.2; 
- arithmetisches Mittel aus den interdisziplinären Plattform-Projekten mit Faktor 0,4. 
- Die Masterarbeit geht mit Faktor 0,25 und die Kolloquiumsleistung mit Faktor 0,05 in die    
  Gesamtnote der Masterprüfung ein. 
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5. ANGABEN ZUM STATUS DER QUALIFIKATION 

5.1 Zugang zu weiterführenden Studien 
Qualifikation für Masterprogramme (Design) 

 
 
5.2 Beruflicher Status 

Der M.A. berechtigt zur Promotion und 
befähigt zum Eintritt in den höheren Dienst. 
 
 
 

 
 
 
 
 
6. WEITERE ANGABEN 

6.1 Weitere Angaben 
 
 
 
 
6.2 Informationsquellen für ergänzende Angaben 
www.des.hs-anhalt.de 
http://maid.des.hs-anhalt.de/ 
 
 
 
7. ZERTIFIZIERUNG 

 
Dieses Diploma Supplement nimmt Bezug auf folgende Original-Dokumente:  
Urkunde über die Verleihung des Grades vom [Datum] 
Prüfungszeugnis vom [Datum] 
Transkript vom [Datum] 
 
 
 
Datum der Zertifizierung:   
  

Vorsitzender des Prüfungsausschusses 
Offizieller Stempel/Siegel  
  
  

 
 
 
8. ANGABEN ZUM NATIONALEN HOCHSCHULSYSTEM 

Die Informationen über das nationale Hochschulsystem auf den folgenden Seiten geben Auskunft über den Grad 
der Qualifikation und den Typ der Institution, die sie vergeben hat.  
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8. INFORMATIONEN ZUM HOCHSCHULSYSTEM IN  
    DEUTSCHLAND1 
 
8.1   Die unterschiedlichen Hochschulen und ihr institutioneller 

Status 
 
Die Hochschulausbildung wird in Deutschland von drei Arten von 
Hochschulen angeboten.2 
 
- Universitäten, einschließlich verschiedener spezialisierter Institutionen, 
bieten das gesamte Spektrum akademischer Disziplinen an. Traditionell 
liegt der Schwerpunkt an deutschen Universitäten besonders auf der 
Grundlagenforschung, so dass das fortgeschrittene Studium vor allem 
theoretisch ausgerichtet und forschungsorientiert ist. 
 
- Fachhochschulen konzentrieren ihre Studienangebote auf ingenieur-
wissenschaftliche und technische Fächer, wirtschaftswissenschaftliche 
Fächer, Sozialarbeit und Design. Der Auftrag von angewandter 
Forschung und Entwicklung impliziert einen klaren praxisorientierten 
Ansatz und eine berufsbezogene Ausrichtung des Studiums, was häufig 
integrierte und begleitete Praktika in Industrie, Unternehmen oder 
anderen einschlägigen Einrichtungen einschließt. 
 
- Kunst- und Musikhochschulen bieten Studiengänge für künstlerische 
Tätigkeiten an, in Bildender Kunst, Schauspiel und Musik, in den 
Bereichen Regie, Produktion und Drehbuch für Theater, Film und andere 
Medien sowie in den Bereichen Design, Architektur, Medien und 
Kommunikation. 
 
Hochschulen sind entweder staatliche oder staatlich anerkannte 
Institutionen. Sowohl in ihrem Handeln einschließlich der Planung von 
Studiengängen als auch in der Festsetzung und Zuerkennung von 
Studienabschlüssen unterliegen sie der Hochschulgesetzgebung. 

8.2 Studiengänge und -abschlüsse 
 
In allen drei Hochschultypen wurden die Studiengänge traditionell als 
integrierte „lange“ (einstufige) Studiengänge angeboten, die entweder 
zum Diplom oder zum Magister Artium führen oder mit einer 
Staatsprüfung abschließen. 
 
Im Rahmen des Bologna-Prozesses wird das einstufige Studiensystem 
sukzessive durch ein zweistufiges ersetzt. Seit 1998 besteht die 
Möglichkeit, parallel zu oder anstelle von traditionellen Studiengängen 
gestufte Studiengänge (Bachelor und Master) anzubieten. Dies soll den 
Studierenden mehr Wahlmöglichkeiten und Flexibilität beim Planen und 
Verfolgen ihrer Lernziele bieten, sowie Studiengänge international 
kompatibler machen. 
 
Einzelheiten s. Abschnitte 8.4.1, 8.4.2 bzw. 8.4.3 Tab. 1 gibt eine 
zusammenfassende Übersicht. 
 
8.3 Anerkennung/Akkreditierung von Studiengängen und 

Abschlüssen 
 
Um die Qualität und die Vergleichbarkeit von Qualifikationen sicher zu 
stellen, müssen sich sowohl die Organisation und Struktur von 
Studiengängen als auch die grundsätzlichen Anforderungen an 
Studienabschlüsse an den Prinzipien und Regelungen der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder (KMK) orientieren.3 Seit 1999 
existiert ein bundesweites Akkreditierungssystem für Studiengänge unter 
der Aufsicht des Akkreditierungsrates, nach dem alle neu eingeführten 
Studiengänge akkreditiert werden. Akkreditierte Studiengänge sind 
berechtigt, das Qualitätssiegel des Akkreditierungsrates zu führen.4  
 

 
Tab. 1: Institutionen, Studiengänge und Abschlüsse im Deutschen Hochschulsystem 

 

Integrierte/lange (einstufige) Studiengänge 
Promotion 

 Besondere 
Zulassungsregelungen 

 
 
 
 

Promotion 
(Dr.) 

 
 

(Dissertation / 
evtl. 

einschließlich 
strukturiertes 
Promotions-

studium) 

Diplom (FH) Grad [4 Jahre] 

Diplom & M.A. Grad, Zertifikate, zertifizierte Prüfungen  
[4,5 Jahre] 

 
 

Promotion 
(Dr.) 

UNIVERSITÄTEN  
und diesen  

gleichgestellte 
SPEZIALISIERTE 
INSTITUTIONEN 
(Theologische und 

Pädagogische 
Hochschulen) 

 

[Promotion] 

 
 

FACHHOCHSCHULEN 
(FH) 

 
KUNST- UND MUSIK-

HOCHSCHULEN 
 

[Promotion teilweise 
möglich] 

 

Diplom & Magister Artium (M.A.) Grad [4-5 Jahre]  

Staatsprüfung [3-6,5 Jahre] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B) 

[3-4 Jahre] 

Master (M.A./M.Sc./M.Eng./LL.M) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.Sc./B.Eng./LL.B) 

[3-4 Jahre] 

Master (M.A./M.F.A./M.Mus.) 

[1-2 Jahre] Bachelor (B.A./B.F.A./B.Mus.) 

[3-4 Jahre] 

Besondere 
Zulassungsregelungen 

Besondere 
Zulassungsregelungen 

Besondere 
Zulassungsregelungen 

Studiengänge und  
Abschlüsse  

Erster Abschluss 
Zweiter Abschluss

Besondere 
Zulassungsregelungen 



Diploma Supplement  Seite 6 von 5
 

 

8.4 Organisation und Struktur der Studiengänge 
 
Die folgenden Studiengänge können von allen drei Hochschultypen 
angeboten werden. Bachelor- und Masterstudiengänge können 
nacheinander, an unterschiedlichen Hochschulen, an unterschiedlichen 
Hochschultypen und mit Phasen der Erwerbstätigkeit zwischen der 
ersten und der zweiten Qualifikationsstufe studiert werden. Bei der 
Planung werden Module und das Europäische System zur Akkumulation 
und Transfer von Kreditpunkten (ECTS) verwendet, wobei einem 
Semester 30 Kreditpunkte entsprechen. 
 
8.4.1   Bachelor 
 
In Bachelorstudiengängen werden wissenschaftliche Grundlagen, 
Methodenkompetenz und berufsfeldbezogene Qualifikationen vermittelt. 
Der Bachelorabschluss wird nach 3 bis 4 Jahren vergeben.  
Zum Bachelorstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. 
Studiengänge, die mit dem Bachelor abgeschlossen werden, müssen 
gemäß dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland akkreditiert werden.5 
Studiengänge der ersten Qualifikationsstufe (Bachelor) schließen mit 
den Graden Bachelor of Arts (B.A.), Bachelor of Science (B.Sc.), 
Bachelor of Engineering (B.Eng.), Bachelor of Laws (LL.B.), Bachelor of 
Fine Arts (B.F.A.) oder Bachelor of Music (B.Mus.) ab. 
 
8.4.2  Master 
 
Der Master ist der zweite Studienabschluss nach weiteren 1 bis 2 
Jahren. Masterstudiengänge sind nach den Profiltypen „stärker 
anwendungsorientiert“ und „stärker forschungsorientiert“ zu 
differenzieren. Die Hochschulen legen für jeden Masterstudiengang das 
Profil fest. 
Zum Masterstudiengang gehört eine schriftliche Abschlussarbeit. 
Studiengänge, die mit dem Master abgeschlossen werden, müssen 
gemäß dem Gesetz zur Errichtung einer Stiftung zur Akkreditierung von 
Studiengängen in Deutschland akkreditiert werden.6 
Studiengänge der zweiten Qualifikationsstufe (Master) schließen mit den 
Graden Master of Arts (M.A.), Master of Science (M.Sc.), Master of 
Engineering (M.Eng.), Master of Laws (LL.M.), Master of Fine Arts 
(M.F.A.) oder Master of Music (M.Mus.) ab. Weiterbildende 
Masterstudiengänge, sowie solche, die inhaltlich nicht auf den 
vorangegangenen Bachelorstudiengang aufbauen können andere 
Bezeichnungen erhalten (z.B. MBA). 
 
8.4.3  Integrierte „lange“ einstufige Studiengänge:  

 Diplom, Magister Artium, Staatsprüfung 
 

Ein integrierter Studiengang ist entweder mono-disziplinär (Diplom-
abschlüsse und die meisten Staatsprüfungen) oder besteht aus einer 
Kombination von entweder zwei Hauptfächern oder einem Haupt- und 
zwei Nebenfächern (Magister Artium). Das Vorstudium (1,5 bis 2 Jahre) 
dient der breiten Orientierung und dem Grundlagenerwerb im jeweiligen 
Fach. Eine Zwischenprüfung (bzw. Vordiplom) ist Voraussetzung für die 
Zulassung zum Hauptstudium, d.h. zum fortgeschrittenen Studium und 
der Spezialisierung. Voraussetzung für den Abschluss sind die Vorlage 
einer schriftlichen Abschlussarbeit (Dauer bis zu 6 Monaten) und 
umfangreiche schriftliche und mündliche Abschlussprüfungen. Ähnliche 
Regelungen gelten für die Staatsprüfung. Die erworbene Qualifikation 
entspricht dem Master. 
 
- Die Regelstudienzeit  an Universitäten beträgt bei integrierten 
Studiengängen 4 bis 5 Jahre (Diplom, Magister Artium) oder 3 bis 6,5 
Jahre (Staatsprüfung). Mit dem Diplom werden ingenieur-, natur- und 
wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge abgeschlossen. In den 
Geisteswissenschaften ist der entsprechende Abschluss in der Regel 
der Magister Artium (M.A.). In den Sozialwissenschaften variiert die 
Praxis je nach Tradition der jeweiligen Hochschule. Juristische, 
medizinische, pharmazeutische und Lehramtsstudiengänge schließen 
mit der Staatsprüfung ab. 
Die drei Qualifikationen (Diplom, Magister Artium und Staatsprüfung) 
sind akademisch gleichwertig. Sie bilden die formale Voraussetzung zur 
Promotion. Weitere Zulassungsvoraussetzungen können von der 
Hochschule festgelegt werden, s. Abschnitt 8.5. 
 
- Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen (FH) beträgt bei integrierten 
Studiengängen 4 Jahre und schließt mit dem Diplom (FH) ab. 
Fachhochschulen haben kein Promotionsrecht; qualifizierte Absolventen 
können sich für die Zulassung zur Promotion an promotionsberechtigten 
Hochschulen bewerben, s. Abschnitt 8.5. 
 
- Das Studium an Kunst- und Musikhochschulen ist in seiner 
Organisation und Struktur abhängig vom jeweiligen Fachgebiet und der 
individuellen Zielsetzung. Neben dem Diplom- bzw Magisterabschluss 
gibt es bei integrierten Studiengängen Zertifikate und zertifizierte 
Abschlussprüfungen für spezielle Bereiche und berufliche Zwecke. 
  
8.5 Promotion 
 
Universitäten sowie gleichgestellte Hochschulen und einige Kunst- und 
Musikhochschulen sind promotionsberechtigt. Formale Voraussetzung 
für die Zulassung zur Promotion ist ein qualifizierter Masterabschluss 
(Fachhochschulen und Universitäten), ein Magisterabschluss, ein 
Diplom, eine Staatsprüfung oder ein äquivalenter ausländischer 
Abschluss. Besonders qualifizierte Inhaber eines Bachelorgrades oder 
eines Diplom (FH) können ohne einen weiteren Studienabschluss im 
Wege eines Eignungsfeststellungsverfahrens zur Promotion zugelassen 
werden. Die Universitäten bzw. promotionsberechtigten Hochschulen 
regeln sowohl die Zulassung zur Promotion als auch die Art der 

Eignungsprüfung. Voraussetzung für die Zulassung ist außerdem, dass 
das Promotionsprojekt von einem Hochschullehrer als Betreuer 
angenommen wird. 
 
8.6 Benotungsskala 
 
Die deutsche Benotungsskala umfasst üblicherweise 5 Grade (mit 
zahlenmäßigen Entsprechungen; es können auch Zwischennoten 
vergeben werden): „Sehr gut“ (1), „Gut“ (2), „Befriedigend“ (3), 
„Ausreichend“ (4), „Nicht ausreichend“ (5). Zum Bestehen ist mindestens 
die Note „Ausreichend“ (4) notwendig. Die Bezeichnung für die Noten 
kann in Einzelfällen und für den Doktorgrad abweichen. 
Außerdem verwenden Hochschulen zum Teil bereits die ECTS-
Benotungsskala, die mit den Graden A (die besten 10%), B (die 
nächsten 25%), C (die nächsten 30%), D (die nächsten 25%) und E (die 
nächsten 10%) arbeitet. 
 
8.7 Hochschulzugang 
 
Die Allgemeine Hochschulreife (Abitur) nach 12 bis 13 Schuljahren 
ermöglicht den Zugang zu allen Studiengängen. Die Fachgebundene 
Hochschulreife ermöglicht den Zugang zu bestimmten Fächern. Das 
Studium an Fachhochschulen ist auch mit der Fachhochschulreife 
möglich, die in der Regel nach 12 Schuljahren erworben wird. Der 
Zugang zu Kunst- und Musikhochschulen kann auf der Grundlage von 
anderen bzw. zusätzlichen Voraussetzungen zum Nachweis einer 
besonderen Eignung erfolgen. 
Die Hochschulen können in bestimmten Fällen zusätzliche spezifische 
Zulassungsverfahren durchführen. 
 
8.8 Informationsquellen in der Bundesrepublik 
 
- Kultusministerkonferenz (KMK) (Ständige Konferenz der Kultusminister   
  der Länder in der Bundesrepublik Deutschland); Lennéstr. 6, D-53113   
  Bonn; Fax: +49(0)228/501-229; Tel.: +49(0)228/501-0 
- Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZaB) als deutsche   
  NARIC; www.kmk.org; E-Mail: zab@kmk.org 
- “Dokumentations- und Bildungsinformationsdienst” als deutscher   
  Partner im EURYDICE-Netz, für Informationen zum Bildungswesen in   
  Deutschland (www.kmk.org/doku/bildungswesen.htm; E-Mail:  
  eurydice@kmk.org) 
- Hochschulrektorenkonferenz (HRK); Ahrstr. 39, D-53175 Bonn; Fax:  
  +49(0)228/887-110; Tel.: +49(0)228/887-0; www.hrk.de; E-Mail:  
  sekr@hrk.de 
- “Hochschulkompass“ der Hochschulrektorenkonferenz, enthält  
  umfassende Informationen zu Hochschulen, Studiengängen etc.    
  (www.hochschulkompass.de) 
 
 

                                                 
1 Die Information berücksichtigt nur die Aspekte, die direkt das Diploma   
   Supplement betreffen. Informationsstand 1.7.2005. 
2 Berufsakademien sind keine Hochschulen, es gibt sie nur in einigen  
   Bundesländern. Sie bieten Studiengänge in enger Zusammenarbeit   
   mit privaten Unternehmen an. Studierende erhalten einen offiziellen   
   Abschluss und machen eine Ausbildung im Betrieb. Manche  
   Berufsakademien bieten Bachelorstudiengänge an, deren Abschlüsse   
   einem Bachelorgrad einer Hochschule gleichgestellt werden können,   
   wenn sie von einer deutschen Akkreditierungsagentur akkreditiert sind. 
3 Ländergemeinsame Strukturvorgaben gemäß § 9 Abs. 2 HRG für die  
   Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen (Beschluss  
   der Kultusministerkonferenz vom 10.10.2003 i.d.F. vom 21.4.2005). 
4 „Gesetz zur Errichtung einer Stiftung ‚Stiftung zur Akkreditierung von    
   Studiengängen in Deutschland’“, in Kraft getreten am 26.02.05, GV.  
   NRW. 2005, Nr. 5, S. 45, in Verbindung mit der Vereinbarung der   
   Länder zur Stiftung „Stiftung: Akkreditierung von Studiengängen in  
   Deutschland“ (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom     
   16.12.2004). 
5 Siehe Fußnote Nr. 4.  
6 Siehe Fußnote Nr. 4. 




